
 
VERORDNUNG 

über die Anordnung eines Alkoholverbotes 
erlassen von Gemeindevertretung der Marktgemeinde Wolfurt 

in der Sitzung vom 24.5.2006 

 

Gemäß §  50 Abs 1 lit.a Z 10 in Verbindung mit §  18 Gemeindegesetz, LGBl.Nr. 40/1985 wird 

unbeschadet bestehender Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes Vorarlberg 

verordnet: 

 

§  1 

Geltungsbereich 

 

Der Geltungsbereich dieser Verordnung erstreckt sich auf die Außenbereiche folgende 

Liegenschaften:  

den gesamten Hauptschulkomplexes samt Feuerwehrhaus und Musikschule,  

die Veranstaltungsbereiche und Parkplätze von Cubus und Vereinshaus,  

den Bereich Rathaus/Postamt,  

beide Volksschulen und sämtliche Kindergärten,  

sowie die Kinderspielplätze Ach, Fattstraße, Dorfzentrum und Rickenbach, so wie dies in den in der 

Anlage beigefügten Lageplänen eingezeichnet ist. 

 

§  2 

Verbote 

 

Folgende Handlungen oder Unterlassungen, die für sich allein oder im Zusammenwirken mit anderen 

Handlungen oder Unterlassungen geeignet sind, das örtliche Gemeinschaftsleben als störender 

Missstand zu beeinträchtigen, sind auf den im § 1 erwähnten Flächen verboten: 

a) das Verunreinigen und Beschädigen dieser Flächen einschließlich der darauf befindlichen 

Bauwerke und Einrichtungen; 

b) der Konsum von alkoholischen Getränken, ausgenommen im Rahmen von genehmigten 

Veranstaltungen oder gastgewerblichen Betrieben. 

 

§  3 

Verwaltungsübertretung 

 

Das Nichtbefolgen der Bestimmungen dieser Verordnung wird von der Bezirksverwaltungsbehörde als 

Verwaltungsübertretung bestraft. 

 

§  4 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

 


